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Titel Ausführungsverordnung Hundegesetz 

Ausgabe Ausgabe vom 16.04.2015 
 
Ausgabe vom 02.09.2010  

Gültig ab 05.05.2015 - übersetzt 

Einleitende Bemerkungen 
 
Aus Gründen der Vereinfachung beziehen sich Personen-, Funktions- und Gewerbeangaben 
in dieser amtlichen Publikation jeweils auf alle Geschlechter, ausser wenn explizit etwas 
anderes definiert ist. Dies ist eine Gebrauchsübersetzung ohne Rechtskraft. Es gilt die verab-
schiedete romanische Version. 
 
Letzte informale Änderung 10.03.2024 durch Thomas Candrian. 
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I. BUSSEN 

Erlassen gestützt auf Art. 15 des Hundegesetzes. 
 
Übertretungen Art. 1 

1 Folgende Übertretungen werden gebüsst: 
a) das Melden des Hundes unterlassen Fr. 50.- 
b) den Hund ohne Leine durch  

das Dorf laufen lassen Fr. 50.- 
c) den Hund unbeaufsichtigt herumlaufen 

lassen Fr. 100.-  
d) Zuwiderhandlungen gegen das 

Zutrittsverbot Fr. 30.- 
e) Nichtentsorgung des Hundekots Fr. 50.- 
f) Zuwiderhandlung gegen eine 

Bestimmung des Gemeindevorstandes Fr. 200.- 
g) Belästigungen Fr. 20.- 

  
Wiederholungen Art. 2 

1 Bei jeder Übertretung durch die gleiche Person wird die 
Strafe verdoppelt, wenn folgende Bestimmungen erfüllt 
sind: 

a) Die letzte Übertretung liegt nicht mehr als zwei 
Jahre zurück. 

b) Die Busse ist nicht höher als Fr. 1’000.- 

II. ABSCHLIESSENDE BESTIMMUNGEN 
Inkrafttreten Art. 3 

1 Diese Ordnung tritt in Kraft, nachdem sie vom 
Gemeindevorstand genehmigt wurde. 
 
2 Diese Ordnung ersetzt alle bisherigen. 

 

Ausgabe vom Gemeindevorstand genehmigt am 05.05.2015 

Ausgabe von der Gemeindeversammlung genehmigt am - 

Ausgabe von der Regierung des Kantons GR genehmigt am - 

 


